
Nach dem derzeit gültigen Erbschaft- und Schen-
kungsteuerrecht kann die völlige Steuerbefrei-
ung bei der Übertragung von Anteilen an einer 
Muttergesellschaft, wie z. B. einer Holdingge-
sellschaft, auch dann erreicht werden, wenn sich 
in der Holdinggesellschaft zwar bis zu 10 %  
sogenanntes Verwaltungsvermögen befindet; in 
den Tochter- oder Enkelgesellschaften sind  
dagegen bis zu 50 % zulässig.

Diese sehr günstige Rechtslage, die auch im der
zeitigen Erbschaftsteuererlass ihre Bestäti- 
gung findet, läuft vermutlich spätestens zum 
31.12.2010 aus, wenn die von der Bundesre
gierung beabsichtigten Änderungspläne gemäß 
dem Regierungsentwurf vom 19.05.2010  
Wirklichkeit werden sollten. 

Die Neuregelung sieht vor, dass die 10%-Grenze 
für zulässiges Verwaltungsvermögen nicht  
nur in den Anteilen der Spitze der Unternehmens-
gruppe, sondern nunmehr auch auf allen Ebe-
nen der Beteiligungsgesellschaften eingehalten 
werden muss.

Wird dieser Grenzwert bei einer Beteiligungs-
gesellschaft überschritten, so stellten deren  
Anteile bei der Obergesellschaft in vollem Um-
fang schädliches Verwaltungsvermögen dar. 
Wird dadurch bei dieser wiederum der zulässige 
Grenzwert von 10 % Verwaltungsvermögen 
überschritten, so könnte die Unternehmensspitze 
selbst infiziert werden und die 100%ige Opti-
onsverschonung insgesamt nicht mehr möglich 
sein. 11 % Verwaltungsvermögen bei der Enkel-
gesellschaft machen aus deren Anteilen somit 
100 % Verwaltungsvermögen bei der Tochter-
gesellschaft. Dieser Effekt wird als negativer Kas-
kadeneffekt bezeichnet. Damit verbliebe es in 
diesen Fällen nur noch bei der Möglichkeit der 
sogenannten Regelverschonung von 85 %. 

Derzeit kann bei Durchrechnung auf allen  
Ebenen weit mehr als 10 % Verwaltungsver
mögen völlig steuerfrei übertragen werden.  
Mit der Neuregelung soll sichergestellt werden, 
dass künftig die 10%-Grenze auf allen Ebenen 
beachtet werden muss. 

Ursprünglich sollte die Neuregelung nach dem 
Referentenentwurf als Beseitigung eines Re-
daktionsversehens verkauft werden. Nach der 
Begründung des Regierungsentwurfs sollen 
nunmehr verfassungsrechtliche Gesichtspunkte 
für die Änderung maßgeblich sein.

Große Aufregung bereitete zunächst die weitere 
geplante Änderung des Erbschaftsteuergesetzes. 
Der Referentenentwurf konnte so verstanden 
werden, dass der Verwaltungsvermögenstest, d. h. 
die Berücksichtigung von Verwaltungsvermögen 
bei Kapital- und Personengesellschaften, künftig 
unterschiedlich verlaufen soll. Während es für 
Personengesellschaften bei dem Alles-oder-
nichts-Prinzip bleiben sollte, sei bei Kapitalge-
sellschaften das vorhandene Verwaltungsver-
mögen prozentual zum gesamten Vermögen stets 
anteilig zu berücksichtigen. Dies hätte unüber-
sehbare Folgen für die Steuerplanung gehabt. 

Durch den geänderten Regierungsentwurf vom 
19.05.2010 ist nunmehr jedoch klargestellt, dass 
der abweichende Aufteilungsgrundsatz nur  
für die Berechnung des sogenannten jungen Ver-
waltungsvermögens gelten soll; das ist das  
Verwaltungsvermögen, das im Steuerungszeit-
punkt weniger als zwei Jahre dem Betrieb zu-
zurechnen war. Dieses nimmt nicht an der Alles-
oder-nichts-Regel teil, sondern ist, wie auch 
bisher, stets mit seinem prozentualen Anteil am 
gesamten Vermögen des Betriebs zu berück-
sichtigen. Dies wird durch die Neuregelung tat-
sächlich nunmehr lediglich klargestellt. 
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